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1.

BEGRUNDUNG

Einleitung

In ihrem Grinbuch "Hin zu einer europdischen Strategie fiur die
Versorgungssicherhetft'hebt die Kommission die folgenden drei Punkte besonders
hervor:

- Die Abhangigkeit der Européaischen Union von der externen Versorgung mit
Energietrdgern nimmt mehr und mehr zu; die Erweiterung wird diese
Entwicklungstendenz beschleunigen.. Wenn MalRnahmen ausbleiben, wird die
Versorgungsabhangigkeit, die heute 50 % betragt, nach den derzeitigen
Prognosen im Jahre 2030 bei 70% liegen.

- Die Treibhausgasemissionen in der Europaischen Union steigen zur Zeit an,
wodurch es erschwert wird, der Herausforderung der globalen Erwéarmung zu
begegnen und die Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls zu erftillen. Die im
Kyoto-Protokoll festgesetzten Ziele sind vielmehr nur ein erster Schritt; die
Bekampfung der Klimaanderung ist ein langwieriger Prozel3, der das
Engagement der gesamten internationalen Staatengemeinschatft erfordert.

- Die Européische Union verfugt nur tGber geringen Spielraum zur Beeinflussung
des Angebots an Energietragern. Ihr bleibt eigentlich nur die Moglichkeit, auf
die Nachfrage Einfluss zu nehmen, vor allem durch EnergiesparmalZnahmen im
Bau- und im Verkehrswesen.

Diese drei Feststellungen liefern starke Argumente flir Energieeinsparungen, wo
immer sie moglich sind. Wohn- und Dienstleistungsgebaigied insgesamt die
grofdten Endverbraucher, insbesondere fur Heizung, Beleuchtung, Gerate und
Ausristung. Zahlreiche Studien und praktische Erfahrungen zeigen, dass ein grof3es
Potenzial fur kostenwirksame Energieeinsparungen besteht, wahrscheinlich mehr als
in jedem anderen Bereith Die Anstrengungen der Mitgliedstaaten und der
Gemeinschaft zur Nutzung dieses Potenzials miissen daher verstarkt werden.

Eine Schluf3folgerung des Grunbuches lautet, dass die Gemeinschaftsprogramme zur
Unterstitzung und FoOrderung neuer Technologien in vielen Mitgliedstaaten im
allgemeinen nicht zur Anwendung neuer Normen fir die Energieeffizienz von
Gebéauden gefuhrt haben. Daher sollte jetzt mehr Gewicht auf konkrete MalRnahmen
wie die Schaffung eines klaren Rechtsrahmens fur die Verringerung des
Nachfrageanstiegs gelegt werden.

Das Potenzial fir Energieeinsparungen im Gebaudesektor und die mdglichen
MalRnahmen zur Ausschopfung dieses Potenzials waren auch wichtige Themen des
Europaischen Programms zur Klimaanderting

KOM(2000)769 vom 29. November 2000

Der Dienstleistungsbereich umfal3t Buros, Grof3- und Einzelhandel, Hotels, Restaurants, Schulen,
Krankenh&user, Sporthallen, Hallenbader usw. - Industriegebédude sind ausgenommen

Datenbank Uber MalBnahmen zur rationellen Energienutzung (MURE), Européische Kommission 1998
KOM(2000)88 endg. vom 8. Méarz 2000



Ziel der Gemeinschaftsinitiative ist es auf’erdem, bei der Steuerung des

Energiebedarfs und bei Energieeinsparungen auch die Beitrittslander einzubeziehen,
wo der Wohn- und im Dienstleistungsbereich im allgemeinen ein sehr grol3es

Potenzial fir Energieeinsparungen bietet.

2. Ziel und Geltungsbereich der vorgeschlagenen Richtlinie

Hauptziel dieses Richtlinienentwurfs ist die Unterstitzung der Verbesserung der
Energieprofile von Gebauden in der EU, wobei weitmdglichst sicherzustellen ist,
dass nur die kostenwirksamsten MalRnahmen stattfinden.

Angesichts der geringen Erneuerungsrate bei Gebduden (Lebensdauer von 50 bis
Uber 100 Jahren) liegt das grofite Potenzial fur die Verbesserung der Energieprofile
kurz- und mittelfristig natirlich bei den bestehenden Gebduden. Der
Richtlinienentwurf schafft einen Rahmen fur eine bessere Koordinierung zwischen
den Mitgliedstaaten bei der Entwicklung von Rechtsvorschriften auf diesem Gebiet.
Die konkrete Anwendung dieses Rahmens wird jedoch im wesentlichen Sache der
einzelnen Mitgliedstaaten bleiben.

Der Vorschlag enthélt vier Hauptelemente:

A) Schaffung eines allgemeinen Rahmens fir eine gemeinsame Methode zur
Berechnung der integrierten Energieprofile von Gebauden,

B) Anwendung von Mindestnormen fir Energieprofile auf neue Gebaude und
bestimmte bestehende Geb&aude bei ihrer Renovierung,

C) Zertifizierungssysteme fur neue und bestehende Geb&aude auf der Grundlage
der obigen Normen und oOffentliche Anbringung der Zertifikate tGber das
Energieprofil sowie der empfohlenen Innentemperaturen und anderer
relevanter Klimaparameter in Offentlichen Gebauden and Gebduden mit
starkem Publikumsverkehr,

D) gezielte Inspektion und Prifung von Kesseln und Heizungs-/Klimaanlagen.

Gemeinsame Methode fir die Entwicklung integrierter Normen fir Energieprofile

Feststellbar ist ein deutlicher Trend zu einem integrierten Konzept fir
Gebaudenormen und -vorschriften, die in der EU und andernorts entwickelt werden
(z.B. USA, Australien, Kanada und Neuseeland). In ein solches Konzept kénnen
neben der Qualitat der Gebaudeisolierung unter anderem Heizungsanlagen,
Klimaanlagen, Energieeinsatz fur Beluftung und Beleuchtung sowie die Lage und
Ausrichtung des Gebaudes, Warmerickgewinnung, Nutzung der Solarenergie und
andere erneuerbare Energiequellen einbezogen werden. In Anbetracht der heutigen
gut isolierten neuen Gebaude und des Trends zum Niedrigenergiehaus spielen diese
Faktoren eine immer gréRere Rolle und soliten daher in die Rechtsvorschriften
einbezogen werden. Ein solches integriertes Konzept wird den Architekten mehr
Flexibilitat geben, um die Normen fur die Senkung des Energieverbrauchs maglichst
kostenwirksam zu erfillen. Ein integriertes Konzept fur die Energieprofile von
Gebauden wurde mit unterschiedlicher Intensitat bereits in D, F, UK, | und in den
NL angewendet, und weitere Mitgliedstaaten wollen sich anschliel3en. In manchen
Fallen ist dieses Konzept verbindlich. Ein gemeinsamer Ansatz auf dieser Grundlage
wirde dazu beitragen, gleiche Bedingungen fir die Bemiuhungen der Mitgliedstaaten
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um Energieeinsparungen im Gebaudebereich zu schaffen. Er wirde auch den
Vergleich zwischen Geb&uden in der EU fur potenzielle Nutzer erleichtern und
Architekten und Bauunternehmen die Anwendung von Normen in anderen
Mitgliedstaaten erleichtern.

Auf der Grundlage einer solchen gemeinsamen Methode kdnnten die Mitgliedstaaten
dann integrierte Mindestnormen fir die Energieprofile der verschiedenen
Gebaudearten verabschieden, die den jeweiligen drtlichen Gegebenheiten Rechnung
tragen, insbesondere klimatischen Unterschieden.

Anwendung dieser Normen auf neue Gebaude und bestimmte bestehende Gebaude
bei ihrer Renovierung

Neue Wohngebdude und Bauten sowie neue Gebdude im Dienstleistungssektor
sollten Mindestnormen fir Energieprofile erfullen, die auf einer integrierten Methode
basieren. Auf3erdem sollten diese Normen auf grof3ere (d.h. tGber 1000 m2)
bestehende Gebdude angewendet werden, wenn diese umfassend renoviert werden.
Das Innenraumklima solite bei der Anwendung dieser Normen gebuhrend
bertcksichtigt werden.

Zertifizierungssysteme fir neue und bestehende Gebdude auf der Grundlage der
obigen Methode

Einer der Hauptgriinde fur Probleme am Mietmarkt im Hinblick auf Investitionen in
die Verbesserung der Energieeffizienz liegt in den unterschiedlichen Interessen von
Eigentimer und Mieter eines Gebaudes, Bauwerks oder Biros. Da der Mieter in der
Regel die Energiekosten zahlt, ist die Motivation flr Investitionen in die
Energieeffizienz auf Seiten des Eigentiimers nur gering. Die beste Mdéglichkeit, diese
Investitionen attraktiver zu machen, sind klare und zuverlassige Informationen fur
den potenziellen Mieter. Diese Informationen werden einen Einflu3 darauf haben,
welche Miete verlangt werden kann, und die Eigentimer dadurch zu Investitionen in
die Energieeffizienz von Gebduden und Hausern anregen. Um die Weitergabe von
Informationen tber die Energieprofile von Gebauden und Wohnungen zu erleichtern,
sollten Energiezertifikate fur neue und bestehende Geb&ude und Héauser verfugbar
sein, wenn diese gebaut, verkauft oder vermietet werden. Diese Zertifikate sollten
nicht alter sein als 5 Jahre, sollten auf dem gleichen integrierten Konzept basieren
wie die Mindestnormen fur neue Gebdude und sollten ferner Empfehlungen zur
Verbesserung des Energieprofils des Gebaudes enthalten.

In Behodrdengebauden und bestimmten Geb&auden in Privatbesitz oder mit privater
Nutzung, bei denen jedoch starker Publikumsverkehr herrscht, missen
Energiezertifikate (hochstens 5 Jahre alt) fir die Offentlichkeit gut sichtbar
angebracht werden. Behdrdengebaude und Gebaude mit starkem Publikumsverkehr
kbnnen dazu dienen, effiziente Technologien zu demonstrieren und durch
MaRRnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz bei ihrer Renovierung als Vorbild
zu fungieren. Geeignete MaRnahmen konnen die Offentlichkeit fir die
Energieprofile dieser Gebaude sensibilisieren und auch Empfehlungen fur weitere
Verbesserungen geben. Der beste Weg daflr ist ein Zertifizierungsverfahren.

Bei Behordengebauden und Gebauden mit starkem Publikumsverkehr sollten
bestimmte Informationen zur Unterrichtung der Offentlichkeit und zur Forderung des



optimalen Einsatzes von Heizungs-, Klima- und Beliftungsanlagen deutlich sichtbar
angebracht werden.

Diese Informationen sollten die von den Behdrden fir den jeweiligen Gebaudetyp
empfohlenen Innentemperaturen und je nach lokalen Klimaverhaltnissen weitere
relevante Klimaparameter wie z.B. relative Luftfeuchtigkeit umfassen. Dadurch wird
der Verschwendung von Energie vorgebeugt und dazu beigetragen, ein angenehmes
Raumklima (thermische Behaglichkeit) gegeniiber den Aul3enbedingungen zu
gewahrleisten.

Die aktuelle Innentemperatur und ggf. weitere relevante Klimaparameter sollten auch
durch zuverlassige Geréte oder Apparate angezeigt werden.

Die Zertifizierung neuer Geb&ude ist zur Zeit in DK, D und UK vorgeschrieben. Fur
bestehende Geb&ude gilt nur in Dadnemark eine verbindliche Regelung, mehrere
Mitgliedstaaten haben jedoch freiwillige Systeme eingefiihrt.

In Danemark ergab eine Berechnung auf der Grundlage der Datenbank tber 3,5 Jahre
Zertifizierungstatigkeit und 160.000 Hauser Zertifizierungskosten von insgesamt
etwa 25 Mio.€ und potentielle Einsparmalinahmen mit einem Umfang von etwa 125
Mio. €. Diese MalRnahmen fuhrten zur Verringerung der Energiekosten fur die
Verbraucher um 20 Mio£ pro Jahr. In diesem besonderen Fall ermoglichte die
Zertifizierung zusammen mit der Durchfihrung der einschlagigen MalRnahmen
Investitionsertrage tUber 13 %, was &ul3erst kostenwirksam ist.

Gezielte Inspektion und Prifung von Heizungs- und Klimaanlagen

Heizungsanlagen sind fir die Energieeffizienz von zentraler Bedeutung. Bei Kesseln
mit einer Nennleistung von mehr als 10 kW, wie sie fur kleinere Haushalte mit

Akkumulatorkapazitat erforderlich sind, bis hin zu Kesseln fir Wohnblocks,

Birogebaude usw. sollte eine regelméafRige Inspektion stattfinden, um die
Betriebsbedingungen zu verbessern. Derartige Inspektionen sind in 10
Mitgliedstaaten Vorschrift, die anderen haben freiwillige Regelungen und

Informationsprogramme eingefuihrt.

Sind Kessel tber 15 Jahre alt, sollte die gesamte Heizungsanlage einer Inspektion
unterzogen werden und die Nutzer sollten hinsichtlich alternativer Lésungen, die den
Energieverbrauch senken kénnten, beraten werden.

Ahnlich MaRnahmen sind auch fiir Kiihlsysteme erforderlich, vor allem in gréRReren
Gebauden.

Energieverbrauch im Gebaudesektor

Der Energieverbrauch in der EU lag 1997 bei insgesamt etwa 930 Mio. TROe. Ein
vereinfachte Aufschlisselung dieses Bedarfs beweist die Bedeutung der Geb&ude in
diesem Zusammenhangt0,7% des gesamten Energiebedarfs entféllt auf den
Wohnungs- und den Dienstleistungsbereich  und  grof3tenteils  auf
Energiedienstleistungen im Zusammenhang mit Geb&uden (vgl. Tabelle 1). In
diesem Zusammenhang sollte nicht unerwdhnt bleiben, dass ca. 10% der
verbrauchten Energie im Gebaudebereich aus erneuerbaren Energiequellen stammt.



Die Raumheizung ist bei weitem der grol3te Bereich des Energieendverbrauchs in
den Mitgliedstaaten (57%), gefolgt von Warmwasserbereitung (25 %). Elektrogerate
und Beleuchtung haben einen Anteil von 11% am gesamten Energieverbrauch in
diesem Sektor (vgl. Abb. 1). Im Dienstleistungsbereich (vgl. Abb. 2) hat die
Raumheizung einen etwas geringeren Anteil (52 % des gesamten Verbrauchs in
diesem Bereich), wahrend der Energieverbrauch fur Beleuchtung und Burogerate
und "Sonstige" (hauptsachlich Buroausrustungen) Anteile von jeweils 14% und 16%
erreichen.



Energieverbrauch in Wohngeb&uden in der EU

Warmwasserbereitg.
25%

Raumheizung
57% Kochen
7%

Elektrogerate
11%

Abb. 1: Energieverbrauch im Wohnungssektor

Energieverbrauch in Dienstleistungsgebauden

in der EU
Kochen Beleuchtg.
Warmwasserber. 5% 14%

9%
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4%

Raumbheizung Sonstige
52% 16%

Abb. 2: Energieverbrauch im Dienstleistungssektot

KOM(2000)769 vom 29. November 2000
Ibid.



im Jahr 1997 (Mio. TROe)’

Tabelle 1: Européische Union - Endenergiebedarf nach Sektor und Energietrager

Endenergiebedarf nach Sektof Gebaude % des |Industrie| % des Verkehr % des | Insgesamt % des
Endenergiebedarf nach(Wohnung +| gesamten gesamten gesamten gesamten
Energietrager Dienst- | Endenergiet Endenergie Endenergig Endenergie-
leistungen)| bedarfs bedarfs bedarfs bedarfs
Feste Brennstoffe
8,7 0,9% 37,2 4,0% 0,0 0,0% 45,9 4,9%
Ol
101 10,8% 45,6 4,9% 283,4 30,599 430,1 46,2%
Gas
129,1 13,9% 86,4 9,3% 0,3 0,0%| 215,9 23,2%
Elektrizitat (einschl. 14% ags
erneuerbaren Energietragern) 98 10,5% 74{3 8,04 4. 0,9% 177,2 19,0%
Fernwarme
16,2 1,7% 4,2 0,5% 0,0 0,0% 20,4 2,2%
Erneuerbare Energietrager
26,1 2,8% 15,0 1,6% 0,0 0,0% 41,1 4,4%
Insgesamt
379,2 40,7% 262,7 28,2% 288,6 31,0% 930,5 100,0%

"Energy in Europe - European Union Energy Outlook to 2020", Sonderausgabe November 1999, Shared Analysis Project, Europaische Kommission.



4.1

4.2

Potenzielle Einsparungen durch EnergieeffizienzmalRnahmen im
Gebéaudesektor

Umfang der Initiative

Gegenstand dieser Initiative sind Aspekte der in Gebauden fur Heizung,
Warmwasserbereitung, Klimaanlagen und Beleuchtung genutzten Energie. An dieser
Stelle sei darauf hingewiesen, dass dieses Dokument die Gebaudehiille,
einschliellich Fenster, sowie Installationen wie Heizung, Klimaanlagen und
Beluftung bertcksichtigt. Es erstreckt sich nicht auf nicht fest installierte Ausristung
wie Haushaltsgerate (einschlief3lich Kochgerate), die insgesamt 18% des gesamten
Energieverbrauchs im Wohnbereich ausmachen. Im Dienstleistungsbereich ist die
Beleuchtung, auf die 14% des Energieverbrauchs des Sektors entfallen, meistens fest
installiert und wird daher bertcksichtigt. Nicht fest installierte Ausrustung dirfte
etwa 20% des Energieverbrauchs im Dienstleistungssektor ausmachen, zum Teil
aufgrund der grof3en Menge von Buroausristungen. Fiur nicht fest installierte
Ausrustung wurden eigene Strategien wie Kennzeichnung, verbindliche Mindest-
Effizienzanforderungen, freiwillige Vereinbarungen usw. durchgefiihrt bzw. sind im
Aktionsplan zur Verbesserung der Energieeffizienz vorgedehen

Globales Einsparungspotenzial

Bei der in Gebauden fir Heizung, Warmwasserbereitung, Klimaanlagen oder
Beleuchtung eingesetzten Energie ist von einem kostenwirksamen Einsparungs-
potenzial von ca. 22% des derzeitigen Verbrauchs auszugehen, das bis zum Jahr
2010 ausgeschopft werden kormte Wie aus dem Fortschrittsbericht des
europaischen Programms Uber Klimaanderung hervorgeht, stitzt sich diese Zahl auf
die normale Frequenz von Nachriistung und Sanierung bei bestehenden Gebauden,
einen Nettozuwachs des Gebaudebestandes von etwa 1,5% pro Jahr und eine
allmahliche Verbreitung der besten verfiigbaren Technologien in Gebduden

In ihrem Grinbuch "Hin zu einer europdischen Strategie fiur die
Versorgungssicherhel bekréaftigt die Kommission die Zielvorgabe aus der
EntschlieRung des Rates vom 7. Dezember 1998Verbesserung der
Energieintensitat des Endverbrauchs um weitere 1 % pro Jahr im Vergleich zu den
ansonsten erreichten Ergebnissen. Bei den Gebauden wirde das Erreichen dieser
Vorgabe einen vermiedenen Energieverbrauch von (ber 55 Mio. TROe bedeuten,
was vermiedenen CO2-Emissionen von ca. 100 Mio. t/Jahr oder ca. 20 % der Kyoto-
Verpflichtung der EU entsprechen wurde. Bei Erfullung dieser Zielvorgabe wirden
auch zwei Drittel des vorhandenen Einsparungspotenzials in diesem Sektor erreicht,
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"Aktionsplan zur Verbesserung der Energieeffizienz in der Europdischen Gemeinschaft"
KOM(2000)247 endg.

Kostenwirksamkeit wird in diesem Kontext in der Regel definiert als Investitionen in energieeffiziente
Technologie mit einer Amortisierungszeit von acht Jahren oder weniger, die gegentiiber alternativen
Investitionen eine hohe Rentabilitéat aufweisen, einschliellich Investitionen in die Energieerzeugung
"Datenbank Uber Mafinahmen zur rationellen Energienutzung (MURE)fppéische Kommission
1998,0p. Cit.

ECCP Fortschrittsbericht (2000), http://europa.eu.int/comm/environment/dicopthtm

KOM(2000)769 vom 29. November 2000p. Cit.

EntschlieBung des Rates vom 7. Dezember 1998 uber Energieeffizienz in der Européischen
Gemeinschaft (98/C 394/01).



4.3

wobei Preisfluktuationen und méglichen "BumerangeffektéRechnung zu tragen
ist. Um das zu ermdglichen, ist jedoch konkretes Handeln erforderlich.

Einsparungspotenzial durch Verbesserungen der Gebaudehiille

Im Jahr 1995 gab es in den 15 EU-Mitgliedstaaten ca. 150 Mio. Wohngebaude. Etwa
32 % des derzeitigen Bestandes wurden vor 1945 gebaut, etwa 40 % zwischen 1945
und 1973-75, und etwa 28 % seit 1973<73m Durchschnitt werden 56 % der
Wohngebaude vom Eigentimer bewohnt, wobei dieser Prozentsatz in Deutschland
bei fast 40% liegt und bei nahezu 80% in Spanien. 66% der Gebaude in der EU-15
sind Einfamilienh&user, wobei dieser Prozentsatz in Deutschland, Irland, Luxemburg
und im Vereinigten Konigreich bei 80 % und dartber liegt.

Der jungste verfugbare EUROSTAT-Untersuchung utber den Energieverbrauch im
Wohnsektor (verdffentlicht 1999) verweist auf erhebliche Unterschiede bei
MaRnahmen zur Verbesserung der Warmeddmmung in den einzelnen
Mitgliedstaaten, die zum Teil (aber nicht ausschliel3lich) durch die klimatischen
Unterschiede zwischen den L&andern bedingt sind. Die verwirklichten Mal3nahmen
sind in Tabelle 2 aufgefiihrt. Die Zahlen beziehen sich auf den Prozentsatz der
Fragebogenteilnehmer, die MaBnahmen durchgefiihrt Htten

Tabelle 2: Warmedammung und Verglasung in einigen EU-Mitgliedstaaten

Art der Isolierung | FIN| S | DK | IRL [ UK | D | NL | B F L |A | P |GR

keine Isolierung 1| 13| 10 14| 21 211 53 39 283 7

Dachboden- 100 | 100| 76| 72 9Q 47 58 43 M 35 37 16
/Dachisolierung

I3

Zweischalenmauer 100 | 100 65 42 25 24 47 4p 68 2

N
(o]
N

Bodenisolierung 100| 100| 63| 22 4 15 271 14 24 5 11 6

Doppelverglasung 100| 100| 91 33 61 8§ 78 62 52 20 53 3 8

Auch wenn gegenuber den Ergebnissen friherer Untersuchungen Verbesserungen zu
verzeichnen sind, bleiben die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten grof3.

Der durchschnittliche Wéarmeverlust liegt in der EU bei neuen Gebauden derzeit bei
der Hélfte des Wertes fiir Wohngeb&ude mit Baujahr vor 194%ie Gesamtmenge

der in neuen Gebauden verwendeten Energie betragt 60 % der Menge in alten
Gebauden. Eine Verscharfung der Vorschriften fur Warmedammung und die

14

15

16

17

Studien auf der Grundlage des PRIMES-Modells und Ecofys Bottom-up-Konzept zeigen, dass das
kostenwirksame Potenzial fir Emissionssenkungen zwischen 130 Mio. t/Jahr bzw. 160 Mio. t/Jahr
liegen konnte.

Sciotech (1998), "Electrical Heating and Cooling of Residential Dwellings"”, im Rahmen des SAVE-
Programms der EG finanzierte Studie

"Energy Consumption in Households", S.23. EUROSTAT 1999. Die Zahlen geben insofern nur
Anhaltspunkte, als die Qualitat der Warmedammung nicht bertcksichtigt wurde und die Methode in
den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich sein kann. Aus Italien, Portugal und Spanien liegen noch
keine vollstdndigen Angaben vor.

55Wi/nt im Vergleich zu 100 W/rh
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Verbesserung der Effizienz von fest installierten Ausristungen in bestehenden
Gebauden mit einer weitgehenden Annaherung an die derzeitigen Gebaudeauflagen
wurde zur Verwirklichung dieses betrachtlichen Einsparungspotenzials beitragen,
das damit eine sehr attraktive und meistens kostenwirksame Option darstellt.

Zu den Vorschriften fur die Warmedammung von Gebauden in der Europdaischen
Union wurde eine vergleichende Untersuchung durchgefihrt. Daraus ergibt sich,
dass bei diesen Vorschriften selbst nach Korrekturen im Hinblick auf klimatische
Unterschiede und Verwendung sogenannter "Grad-Tage" ziemlich extreme
Divergenzen bestehen. Der Vergleich erfolgte auf der Grundlage der danischen
Vorschriften und ihrer Anwendung auf die einzelnen Mitgliedstaaten nach den
entsprechenden Klimakorrekturen. Der Verbrauch bei Anwendung dieser
Gebaudevorschriften ist in vielen Fallen drastisch niedriger als bei den geltenden
einzelstaatlichen Bestimmungen fir Warmedammung (vgl. Abb. 3).

Abb. 3: Energieverbrauch in den Mitgliedstaaten entsprechend ihren geltenden
Vorschriften fur Gebaude im Vergleich zum danischen Modell, unter
Beriicksichtigung klimatischer Unterschiede® *°

Vergleich des Verbrauchs

35

OVerbrauch nach Best. DK
B Verbrauch nach Best. MS
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Mitgliedstaaten

Abb. 3 veranschaulicht, dass eine européische Initiative zur Verbesserung der
Energieprofile von Gebauden durch Anhebung der einzelstaatlichen Vorschriften fur
Warmedammung auf ein Niveau, das in einigen Mitgliedstaaten bereits erreicht ist,
fur die EU insgesamt zu betrachtlichen Energieeinsparungen fiihren kénnte.

18

19

FhG-ISI (1999), A Comparison of Thermal Building Regulations in the European Union, MURE-
Datenbank Fallstudie Nr. 1, Studie im Rahmen des MURE-Projekts, finanziert im Rahmen des SAVE-
Programms der EGttp://www.mure2.com/Mr-fr5.htm

Vereinfachte Berechnung unter Ausschluf3 der Nutzung von Solarwérme, internen Warmequellen,
BelUftungsverlusten, Effizienz der Heizungssysteme oder unterschiedlichen Kosten fiir Energie und
Warmeddmmung. Galten in einem Mitgliedstaat mehrere Regelungen, wurde nur eine ausgewahlt. In
manchen Fallen sind regionale Vorschriften strenger als nationale Vorschriften.
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4.4

4.5

Es solite auBerdem beachtet werden, dass die obigen Berechnungen auf der
Annahme beruhen, dass die theoretischen Normen in der Praxis angewendet werden.

Einsparpotenzial bei Kesseln

Mit der Richtlinie 92/42/EWG wurden Mindestanforderungen fir die Wirkungsgrade
von Warmwasserheizkesseln eingefihrt, um bei allen neuen Kesseln einen
angemessenen Wirkungsgrad zu gewahrleisten. SAVE-Studien haben jedoch gezeigt,
dass in der EU uber 10 Millionen Kessel im Einsatz sind, die Gber 20 Jahre alt sind.
Das Einsparpotenzial durch Austausch dieser alten Kessel wiirde durch geringeren
Verbrauch bei uber 10 Mio. TROe bzw. etwa 5% der im Wohnungssektor
verbrauchten Heizungsenergie betragen.

Die jahrliche Gesamteffizienz von Kesseln a3t sich auch durch korrekte Auslegung
des Kessels entsprechend dem Heizungssystem, durch Verringerung der
Leerlaufverluste, Einsatz von Kontrollgeraten und Anpassung der KesselgrofRe an
Gebédude und Klimabedingungen verbessern. Alte Kessel haben viel geringere
Nennleistungen und Wirkungsgrade im Teillastbetrieb und sind meistens aus
verschiedenen Grinden uberdimensioniert, was auch darauf zurtiickzufiihren ist, dass
es fur den Installateur wirtschaftlich attraktiv ist, grof3ere und teurere Geréate zu
verkaufen. Durch das Zusammenwirken von Uberdimensionierung, hohen
Leerlaufverlusten und geringer Leistung kommt es insgesamt zu einem
Wirkungsgrad, der um 35% unter dem neuer Kessel liegt, die korrekt dimensioniert
und installiert sind und den geltenden EU-Mindestanforderungen fur die
Wirkungsgrade entsprechen.

Es ist zu bertcksichtigen, dass der Nutzen eines neuen modernen Kessels, der nur auf
der Grundlage der Nennleistung beurteilt wird, oft nicht ausreicht, um die Kosten fir
den Austausch eines noch funktionstiichtigen Kessels zu rechtfertigen. Daher sollte
eine integrierte Berechnung erfolgen, bei der die oben genannten Faktoren in die
Lebenszykluskosten des neuen Kessels und in die alternativen Kosten (und Risiken)
der Beibehaltung des vorhandenen Kessels einbezogen werden.

Einsparpotenzial bei anderen fest installierten Ausristungen

Auf die Beleuchtung entfallen etwa 9 Mio. TROe bzw. 4% der Gesamtenergie im
Wohnsektor, wo die meisten Beleuchtungseinrichtungen nicht fest im Gebaude
installiert sind. Im Dienstleistungssektor, wo die Beleuchtung zum Grol3teil aus fest
installierten Leuchtstoffrohren besteht, entspricht die Beleuchtung etwa 18 Mio.
TROe bzw. 14% des Energieverbrauchs dieses Sektors, wie bereits dargelegt. GroRe
Einsparpotenziale bestehen bei der Beleuchtung vor allem im Dienstleistungssektor.
Einsparungen in der Grof3enordnung von 30% und 50% konnten durch Einsatz der
effizientesten Ausristungen, Kontrollsysteme und die Einbeziehung von
Tageslichtbeleuchtung und verwandten Technologien erreicht werden. Diese
Einsparungen in der GroRenordnung zwischen 6 und 9 Mio. TROe bilden einen
wesentlichen Anteil des moglichen Einsparpotenzials im Gebaudesektor. Das
kirzlich angelaufene Greenlight-Programm der EU zeigt, dass die meisten
Energieeinsparungen bei der Beleuchtung &uf3erst kostenwirksam sind.

Klimaanlagen sind eine rasch expandierende Verbrauchssparte im Wohn- und im
Dienstleistungssektor. Der Gesamtenergieverbrauch fir Klimaanlagen liegt bei ca. 3
Mio. TROe bzw. 0,7% des gesamten Endenergieverbrauchs in den beiden Sektoren
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4.6

zusammen und wird sich beim Anhalten der derzeitigen Trends bis zum Jahre 2020
verdoppeln. Die kostenwirksamen Einsparungen liegen bei etwa 25%. Bis 2010 lie3e
sich viel erreichen, wenn die geeigneten politischen Malinahmen in einem mdglichst
fruhen Stadium greifen konnten, einschliellich Mindestanforderungen fir die
Effizienz von Klimaanlagen.

Potenziale fur umweltfreundliche Energieerzeugung

In vielen Geb&auden besteht ein vielversprechendes Potenzial fur die Verringerung
von CO-Emissionen und Energieeinsparungen durch ein integriertes Konzept, bei
dem traditionelle Energieeinsparungen an der Gebaudehille mit umweltfreundlicher
Energieerzeugung kombiniert werden. Diese Art der Energieerzeugung konnte in
vielen Fallen dezentral und direkt vor Ort stattfinden, doch auch der Anschilufl3 an
bestehende Fernwarme-/Fernkiihlungssysteme kann eine wichtige Option zur
Verbesserung des gesamten Energieprofils eines Gebaudes sein.

Die fur den Geb&udesektor in Frage kommenden Moglichkeiten der
umweltfreundlichen Energieerzeugung lassen sich in drei Hauptgruppen einteilen:

* erneuerbare Energiequellen

» Kraft-Warme-Kopplung (KWK) und Fernheizung/-kiihlung

» Warmepumpen (nur in besonderen Fallen und unter besonderen Bedingungen)
Erneuerbare Energiequellen

Am 10. Mai 2000 verabschiedete die Kommission einen Vorschlag fir eine
Richtlinie zur Férderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energietfuellen
dem vom Européaischen Parlament sowie von der franzésischen und der
schwedischen Prasidentschaft Prioritdt eingerdumt wurde. Im Jahr 2001 durfte ein
Regelungsrahmen fir die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen mit
indikativen Zielen fur die Mitgliedstaaten in Kraft treten.

Der vorliegende Vorschlag betrifft die spezifischen potenziellen Vorteile einer
Einbeziehung der erneuerbaren Energiequellen in den Gebaudesektor nicht nur zur
Strom-, sondern gleichrangig auch zur Warmeerzeugung.

Das Griinbuch "Hin zu einer europaischen Strategie fiir die Versorgungssicterheit"
betont die Bedeutung der Entwicklung neuer und erneuerbarer Energiequellen. Es
zitiert das WeiRbuch Uber erneuerbare Energietfgesch dessen Schatzungen bis
2010 eine instiierte Gesamtkapazitat von 100 Mio.?nvon Sonnenkollektoren
erreicht werden kann (die installierte Kapazitat lag 1998 bei 9,0 Mo?*mNach
einem Folgebericht zu dem WeiRbdthder detailliertere Aufschliisselungen nach
Sektoren und Technologien enthalt, kodnnte ein hoher Anteil dieser

20
21
22

23
24

KOM(2000)279 endg.

KOM(2000)769 vom 29. November 2000p. Cit.

"Energie fur die Zukunft: erneuerbare Energietrager - Weissbuch fir eine Gemeinschaftsstrategie und
Aktionsplan, KOM(1997)599 endg.

Eurostat

"Ex-ante Evaluation on the Impact of the Community Strategy and Action Plan for renewable Energy
Sources", ALTENER-Vertrag Nr. 4.1030/T/98-020.
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Sonnenkollektoren fur die Warmwasserbereitung in Privathaushalten (50%), die
Raumheizung (11 %) und grof3e gemeinsame Solarheizungssysteme (19%) eingesetzt
werden, die alle fur den Gebaudesektor relevant sind. Der Beitrag der Photovoltaik
konnte nach dem Weillbuch bis zum Jahr 2010 bei einer installierten
Gesamtkapazitat von 3000 MWp liegen (heutiger Stand: ca. 200 MWp), wobei der
grol3te Teil hier von Einrichtungen mit Netzanschlul3 kommen durfte, die in die
Gebaudestruktur integriert werden (Dacher oder Fassaden). Um dieses Potenzial
auszuschopfen, sind jedoch wirksamere MaBnahmen und Anreize erforderlich

Was Biomasse betrifft, so werden feste Biobrennstoffe wie z.B. Waldhackgut,
Holzspdne und Pellets vor allem im Wohnsektor fur Heizung und
Warmwasserbereitung verwendet. Dies ist sowohl fir Heizungen von
Einfamilienhausern als auch Zentralheizungen von grof3en Gebédude und Wohnblocks
moglich, dabei lassen sich nach dem genannten Folgebericht zum WeiRbuch bis
2010 betrachtliche Kapazitaten erreichen.

Kraft-Warme-Kopplung (KWK) und Fernheizung/-kiihlung

Eine weitere Technologie sind KWK-Anlagen (Kraft-Warme-Kopplung), die fur
Einzelgebdude und Gebaudegruppen geeignet sind und das Energieprofil von
Gebéuden insgesamt positiv beeinflussen koénnen. Aufgrund des effizienten
Brennstoffeinsatzészur Erzeugung von Elektrizitat wie von Warme stellt die KWK
eine energieeffiziente Lésung dar, bei der Brennstoff gespart und dadurch die CO
Emissionen reduziert werden.

Ein verstarkter Einsatz von KWK im Gebaudesektor kdnnte einen wesentlichen
Beitrag zur Ereichung des gesamten indikativen Ziels der Gemeinschaft, namlich der
Verdopplung des Gesamtanteils der KWK an der Elektrizitdtserzeugung auf 18% bis
zum Jahre 2010 leistéh KWK ist vor allem fiir groRere Gebaude geeignet, z.B.
Mehrfamilienhauser, Krankenhauser, Hotels, Freizeitzentren, Flughafen, Einkaufs-
zentren und grofRe Burogebaude. Mittel- bis langfristig konnten kleine KWK-
Einheiten im Wohnsektor auch weitere Potenziale erschlielen. Der Anschlul3 an
vorhandene Fernheizungs- oder Fernkihlungsnetze bietet oft eine energieeffiziente
Losung fur den Warme- oder Kihlungsbedarf eines Gebaudes. Bestehen derartige
Systeme bereits, muss der Anschluld weiterer Gebaude an das Netz Prioritdt haben.
Die Versorgung durch Fernheizungs-/Kiuhlungssysteme ist auch bei der Planung und
Entwicklung neuer Wohngebiete in Betracht zu ziehen.

Warmepumpen

Warmepumpen sind eine weitere Versorgungsoption, die unter bestimmten
Voraussetzungen zur Energieeinsparung in  Gebduden beitragen kann.
Warmepumpen koénnen hohe Wirkungsgrade erreichen und sind fur die

25

26

27

In Barcelona ist z.B. seit 1. August 2000 eine Verordnung in Kraft, nach der die meisten neuen
Gebaude mit Solarzellen ausgeristet werden muissen, es sei denn, ein bestimmtes Gebaude ist nach-
weislich nicht in der Lage, mindestens 25% seines Warmwasserbedarfs aus Sonnenenergie zu decken.
Nach Erkenntnissen von EUROSTAT lag der durchschnittliche Gesamtwirkungsgrad von KWK-
Anlagen in der EU 1998 bei 74,9% gegenuber einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 39,4 % bei
konventionellen Kraftwerken (KWK-Statistiken (1994-98); vorlaufiger zusammenfassender Bericht und
EUROSTAT-Zahlen Uber konventionelle Stromerzeugung im Arbeitspapier der Kommissions-
dienststellen "Vollendung des Binnenmarktes fur Energie”, SEC(2001)438).

European Cogeneration Review, Juli 1999.
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4.7

Raumheizung sowohl in Ein- und Mehrfamilienh&usern geeignet. Mit Ausnahme von
Schweden ist die Marktdurchdringung in den meisten EU-Landern nur bescheiden.
Die hohen Investitionskosten im Vergleich zu anderen Technologien sind ein
wesentliches Hindernis - die Kosten sinken jedoch und die Wirkungsgrade werden
weiter verbessert.

Die Forderung der dezentralen Energieerzeugung im Gebaudesektor sollte fur alle
drei oben behandelten Kategorien so erfolgen, dass MalRhahmen auf der Nachfrage-
und auf der Angebotsseite integriert untersucht werden. Zum Beispiel sollte der
Einsatz energieeffizienter C@reier Versorgungsoptionen in Gebauden mit sehr
schlechter Warmedammung generell nicht geférdert werden.

Einsparpotenziale bei Gebdudeauslegung und -ausrichtung: die bioklimatische
Dimension

Es wird geschatzt, dass bei voller Bertuicksichtigung der vorhandenen bioklimatischen

oder 6kologischen Gegebenheiten bei der Planung und Ausrichtung von Gebauden
der Energiebedarf bezogen auf die Gesamtlebensdauer der Geb&ude erheblich
verringert werden kann. In manchen Féallen kann bei Geb&uden, die bereits hohe
Warmedammungsnormen erfullen, der Energiebedarf durch geeignete passive
Solartechniken, optimierte aktive Solartechniken fur die Warmwasserbereitung und

Raumheizung, verbesserte Tageslichtnutzung sowie natirliche Kiihlung und Sonnen-
und Blendschutzeinrichtungen um bis zu 60 % gesenkt werden. Neue Gebaude
konnen auf diese Weise mit einem Viertel des derzeitigen Raumheizungsbedarf

gebaut werdefl Selbst bestehende Gebaude, deren Bauweise und Ausrichtung nicht

mehr zu andern sind, kdnnen erhebliche Einsparungspotenziale aufweisen, wenn
gunstige Bedingungen vorhanden sind und entsprechend genutzt werden.

Das Konzept der bioklimatischen Planung und Bauausfiihrung beinhaltet Strategien
fur die Optimierung aller physikalischen Parameter und die Verbesserung von
Heizung, Kuhlung, Bellftung und Beleuchtung.

Eine Strategie fur Heizung und Kihlung verlangt MalRnahmen, durch die zum
Beispiel die Nutzung und Akkumulation der passiven Solarwéarme wéhrend der
Heizungsperiode maximiert oder wéhrend der warmen Jahreszeit minimiert wird, je
nach der relativen Dauer dieser beiden Perioden. Sie bezieht auerdem Faktoren wie
die Ausrichtung des Hauses ein, bei der angestrebt wird, dass eine moglichst grof3e
AulRenflache des Hauses der Sonne zugewandt ist (oder von ihr abgewandt, wenn die
Kuhlung im Mittelpunkt steht). Weitere Faktoren sind die Berlcksichtigung der
vorherrschenden Windverhaltnisse, potenzielle und vorhandene Schattenwirkung von
Baumen, Potenziale fur Akkumulation zu Heizungs- und Kuhlungszwecken in
umliegendem Geldnde und Nutzung von Gewassern fur Warme-/Kiuhlpumpen und
ahnliche Zwecke.

Eine Strategie fiur die Beleuchtung beinhaltet die optimierte Nutzung des
Tageslichtes, um die Kunstlichtbeleuchtung zu erganzen oder zu verringern. Dies
geschieht durch Nutzung von Tageslichttechniken, einschlie3lich Fenstergeometrie,
Lichtverteilung, Prismentechnik und vergleichbare MaRnahmen.

28

IEA (2000), IEA Solar Heating and Cooling Study, SHC, Paris.
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4.8

SchluRbemerkungen

Bei Energieeinsparungen im Gebaudesektor sind viele verschiedene wirtschaftliche
und technische Aspekte (wie oben beschrieben) zu bertcksichtigen. In mehreren
Mitgliedstaaten wurden diese Aspekte in ein einziges System zur Beschreibung des
Energieprofils eines Gebaudes integriert. Bei einem derartigen Konzept kénnen die
verschiedenen Aspekte, die in die Normen fiir neue Gebadude einbezogen werden
sollten, als einfache Energieprofilindikatoren ausgedrtickt werden. Darlber hinaus
gestatten derartige Konzepte mehr Flexibilitat im Detail und geben den Architekten
mehr Mdglichkeiten bei der Einhaltung der Mindestnormen. Um EU-weit eine
gewisse Harmonisierung bei der Geb&udebeurteilung fur Architekten und Nutzer zu
erreichen, solite eine gemeinsame Methode auf der Grundlage eines solchen
integrierten Konzepts verfolgt werden.

Zwar gelten in allen Mitgliedstaaten Mindestnormen insbesondere fiir neue Gebaude,
doch bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Anforderungen an das in
diesen Normen verlangte Energieprofil. Diese Unterschiede lassen auf ein hohes
Verbesserungspotenzial und auf Handlungsbedarf zur mdglichst kostenwirksamen
Ausschopfung dieses Potenzials schliel3en.

Dennoch sollte anerkannt werden, dass das grof3te Potenzial fir Energieeinsparungen
in der Renovierung bestehender Gebaude liegt. Der beste Weg fur Fortschritte in
dieser Richtung durfte die Einfihrung der Geb&audezertifizierung sein, um bei den
Beteiligten ein entsprechendes Bewul3tsein zu schaffen und gleichzeitig dem grof3ten
Mangel des Marktes abzuhelfen, d.h. der Tatsache, dass fur Besitzer keine Anreize
bestehen, in die von ihnen vermieteten Gebdude zu investieren. Besondere
Aufmerksamkeit sollte der wirksamen Ersetzung von Heizungsanlagen gewidmet
werden. Aul3erdem sollten Gebédude nach der Renovierung héheren Anforderungen
an Energieprofile gentigen. Um bei der breiten Offentlichkeit Aufklarungseffekte zu
erzielen, sollten die Zertifikate von Behdrdengebduden oder anderen Gebauden mit
hohem Energieverbrauch und Publikumsverkehr in diesen Gebauden zusammen mit
den empfohlenen und den tatsachlichen Innenraumtemperaturen und sonstigen
relevanten Klimaparametern angezeigt werden.

Begriindung fir MalRnahmen auf Gemeinschaftsebene

Derzeitiger politischer Kontext

Artikel 2 EG-Vertrag enthalt das Ziel einer nachhaltigen wirtschaftlichen
Entwicklung in der Gemeinschaft. Durclhrtikel 6 EG-Vertrag wird diese
Zielsetzung verstéarkt, indem die Umweltpolitik in die anderen Politiken der
Gemeinschaft einbezogen wird. Der Européische Rat von Cardiff bekraftigte 1998
die Notwendigkeit einer Einbeziehung der Umweltbelange in die Energiepolitik.
Artikel 175 gibt den Rahmen fur die Verabschiedung von MalRnahmen mit
Umweltzielen vor.

Das UN-Ubereinkommen iber die Klimaanderung verpflichtet die Vertragsparteien
zur Verabschiedung politischer Strategien und MalRnahmen, um die
Treibhausgasemissionen zu verringern und sie bis zum Jahr 2000 auf dem Stand von
1990 zu staltisieren. Dieunverbindliche Verpflichtung wurde durch die im Kyoto-
Protokoll von 1997 festgelegte Verpflichtung der Gemeinschaft zur Verringerung
ihrer Emissionen um 8 % erganzt. Wahrend der Geb&audesektor bereits einen
wesentlichen Beitrag zu den Anstrengungen der Gemeinschaft zur Erfullung des
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Kyoto-Ziels in den wenigen noch verbleibenden Jahren bis 2012 leisten kann, sollte
er im Zeitraum danach eine noch wichtigere Rolle spielen, fir den der Vorschlag der
Kommission zum Sechsten Umweltaktionsprogramm eine Verringerung um 20-40 %
bis zum Jahr 2020 vorsieht. Am 8. Marz 2000 verabschiedete die Kommission die
Mitteilung "Politische Konzepte und Maflinahmen der EU zur Verringerung der
Treibhausgasemissionen: zu einem Europaischen Programm zur Klimadnderung
(ECCP)™. Das ECCP basiert auf der Mitteilung "Vorbereitungen fiir die Umsetzung
des Kyoto-Protokolls® vom Mai 1999 und folgt Empfehlungen des Umweltrates
vom Juni 1998 und vom Oktober 1999. Der letztgenannte Rat forderte die
Kommission auf, mdglichst bald im Jahr 2000 eine Liste vorrangiger gemeinsamer
koordinierter Politiken und Mal3nahmen zu unterbreiten und geeignete politische
Vorschlage vorzulegen.

Angesichts des erwarteten Anstiegs der Emissionen beim Ausbleiben weiterer
MaflRnahmen und der Schwierigkeiten in den meisten Mitgliedstaaten bei der
Einhaltung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der EU-Lastenteilungsvereinbarung
stellt die Verstarkung der politischen Konzepte und MalRnahmen auf EU-Ebene eine
wichtige Ergénzung der einzelstaatlichen Klimastrategien dar.

In ihrem Grinbuch "Hin zu einer europdischen Strategie fiur die
Versorgungssicherheif'skizziert die Kommission die Energiesituation in der EU im
Jahr 2010 und darUber hinaus. Eine der wichtigsten Feststellungen in dieser
Mitteilung besteht darin, dass die EU kurz- und mittelfristig weniger Moéglichkeiten
haben wird, das Energieangebot zu beeinflussen. Als einer der grofiten
Energieverbraucher solite die EU jedoch ihr AuRerstes tun, insbesondere im
Nachfragebereich, um die starke Abhangigkeit von externen Lieferungen zu
verringern.

Auf dem informellen ECOFIN-Rat vom 9. September 2000 wurde die Notwendigkeit

betont, die Umsetzung der EU-Aktionsplane im Bereich der Energiespar- und
DiversifizierungsmaRnahmen zu beschleunigen, um die Olabhangigkeit unserer
Wirtschaften zu reduzieren.

Zum Aktionsplan der Kommission zur Verbesserung der Energieeffizienz
verabschiedete der Rat im Jahr 2000 zwei Schluf3folgerungen. Die erste wurde am
30. Mai 2000 angenommen, die zweite am 5. Dezember 2080 In beiden
EntschlieRungen wird die Kommission zu Initiativen aufgefordert, insbesondere im
Wohn- und im Dienstleistungssektor, einschlielich Geb&audezertifizierung,
Verbesserung der Warmedammung und Optimierung der fest installierten
Ausrustungen sowie anderen Einrichtungen.

29
30

31

32
33

KOM(2000)88 endg.Op. Cit.

Mitteilung der Kommission an den Rat und an das Europaische Parlament “Vorbereitungen fir die
Umsetzung des Kyoto-Protokolls” KOM(1999)230 endg.

Griunbuch "Hin zu einer europdischen Strategie fir die Versorgungssicherheit”, KOM(2000)769 endg..
Op. Cit.

SchluR3folgerungen des Rates 8835/00.

SchluR3folgerungen des Rates 14000/00.
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5.2

5.3

Wirkungsverstarkung durch MaRnahmen auf Gemeinschaftsebene

Im obigen Abschnitt 4.3 wurden die &uRRerst unterschiedlichen Erfolge der
Mitgliedstaaten bei Energieeinsparungen im Gebaudesektor sowie die
aussichtsreichsten MaRnahmen dargestelit.

Der Vorschlag fur ein neues rechtsverbindliches Instrument mufd daher im Kontext
des Ziels der Verbesserung der Energieprofile von Gebaudenalien
Mitgliedstaaten der Europaischen Union gesehen werden. Die Verringerung der CO
Emissionen und eine Verbesserung der Versorgungssicherheit im Bereich Energie
sind Fragen die die gemeinsame Verantwortung der Mitgliedsstaaten umschlieRen
und eine Initiative zur Rechtssetzung auf Gemeinschaftsebene somit berechtigen. In
einigen Mitgliedstaaten datieren die Geb&udenormen aus den spéten 70-er Jahren,
wahrend andere Mitgliedstaaten kirzlich in diesem Sektor bedeutende Fortschritte
gemacht haben. Es sollte deshalb betont werden, dass im Rahmen dieses Vorschlags
als einer der ersten Schritte die Herstellung von Konvergenz bei den Gebaudenormen
vorgesehen ist, einschlie3lich der Warmeddmmungsnormen, die sich an den
Vorschriften der Mitgliedstaaten orientieren sollten, die bereits ein relativ hohes
Niveau erreicht haben.

Das Ziel einer besseren Energieeffizienz in Gebduden war bereits Gegenstand
friherer Rechtsinstrumente. Unter den wichtigsten Rechtsvorschriften der
Gemeinschatft fur den Gebaudesektor sind die "Heizkesselrichtlinie” (92/42/EWG),
die "Bauprodukte-Richtlinie" (89/106/EWG) und die "Gebaude-Artikel" in der
"SAVE"-Richtlinie 93/76/EWG zu nennen.

Die letztgenannte Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, Programme zur
Verbesserung der Energieeffizienz in sechs spezifischen Bereichen aufzustellen und
durchzufiihren. Diese Programme kdnnen die Form von Gesetzen, Verordnungen,
Wirtschafts- und Verwaltungsinstrumenten, Informations- und Aufklarungs-
malnahmen sowie freiwilligen Vereinbarungen haben.

Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Richtlinie 93/76/EWG unter
anderen politischen Rahmenbedingungen entstanden ist, d.h. vor dem Abschlu3 des
Kyoto-Protokolls und vor dem Aufkommen neuer Befurchtungen hinsichtlich der
wachsenden Versorgungsabhangigkeit der EU von anderen globalen Akteuren. Die
Richtlinie hat zwar einen Beitrag geleistet, sich jedoch nicht als vollstandig geeignet
erwiesen, um das wichtige Ziel der Verbesserung der Energieprofile von Gebauden
in dem wirtschatftlich und technisch als machbar anzusehenden Umfang zu erreichen.

Die obigen Entwicklungen unterstreichen die Gemeinschaftsdimension der
Energieeffizienz und rechtfertigen konkretere Malinahmen auf Gemeinschaftsebene,
die vorhandene nationale Malinahmen in diesem Bereich ergdnzen oder verstarken
kénnen. Es sollte auch betont werden, dass ein gemeinschatftliches Vorgehen zu
Skaleneffekten im Binnenmarkt fir Produkte, Komponenten und Einbauten fuhrt und
dadurch das Energieprofil der Gebaude verbessert. Wo dartiber hinaus Mangel des
Marktes rechtliche Malinahmen zur Foérderung der Energieeffizienz notwendig
machen, wie z.B. zwingend vorgeschriebene Zertifizierung , kann ein
Gemeinschaftskonzept gleiche Bedingungen fur Verbraucher und Industrie, die
solche Gebaude bauen, benutzen, mieten oder verkaufen, im Binnenmarkt besser
gewahrleisten.

Bedeutunq der Initiative fur die Beitrittslander
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In seiner Untersuchung zum Energieverbrauch von Privathaushalten aus dem Jahr
1999 bertcksichtigte EUROSTAT viele mittel- und osteuropaische L&hderden
meisten dieser MOEL-Lander leben tber zwei Drittel der Bevolkerung in Stadten.
Der Anteil der vom Eigentimer bewohnten Wohnungen ist im Durchschnitt héher
als in der EU-15. Er liegt oft zwischen 80 und 90 % - nur in Polen, der
Tschechischen Republik und Lettland bleibt er unter 55 %.

In den meisten MOEL-L&andern betragt der auf die Raumheizung entfallende Anteil
des Energieverbrauchs Uber 70 % des gesamten Energieverbrauchs des Haushalts. In
den meisten dieser Lander sind Zentralheizungen (entweder fir jede einzelne
Wohnung, gemeinsame Systeme fir Mehrfamilienhduser oder Fernheizungen fur
Wohnblocks) der am weitesten verbreitete Heizungstyp.

Besonders Plattenbauten, die meistens von den spaten sechziger Jahren bis in die
neunziger Jahre hinein gebaut wurden, haben einen sehr hohen Warmebedarf, der je
Quadratmeter zwei bis drei Mal hoher ist als in der EU. Dieser Umstand ist in der
Hauptsache auf schlechte Warmedammung zuriickzufihren.

Die Wirtschaftsreformen in den MOEL haben bereits zu einem betrachtlichen

Anstieg der Energiepreise fur Privathaushalte gefuhrt, besonders bei der
Fernheizung. Die Ausschopfung der Potenziale fir Energieeinsparungen im
Gebaudesektor dieser Lander wird nicht nur positive Auswirkungen fur die Umwelt

und die Sicherheit der Energieversorgung haben, sondern auch eine wichtige Rolle
fir die Abschwéchung der negativen Auswirkungen der Preisanstiege auf die
Wirtschaftslage der Privathaushalte spielen.

6. Inhalt des Vorschlags

Artikel 1 legt den Zweck und den Geltungsbereich des Vorschlags fest.

Artikel 2 enthalt die Bestimmungen der im Vorschlag verwendeten Begriffe und
Konzepte.

Artikel 3 enthalt die Verpflichtung fir die Mitgliedstaaten, eine Methode fur eine
integrierte Berechnung der Energieprofile von Geb&uden festzulegen. Ein Rahmen
fur diese Methode wird im Anhang der vorgeschlagenen Richtlinie skizziert.

Artikel 4 verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Festlegung von Mindestnormen fur die

Energieprofile neuer Gebaude sowie zur regelmaRRigen Aktualisierung dieser
Normen; die Verpflichtung beinhaltet ferner die Prifung der Einsetzbarkeit

alternativer Energieversorgungssysteme bei grof3en neuen Gebauden.

Artikel 5 verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Anwendung geeigneter Normen fur
Energieprofile auf groRe bestehende Gebaude bei gréReren Renovierungen, soweit
bestimmte Kriterien fir Kosten und Kostenwirksamkeit erfullt sind.

Artikel 6 enthalt die Verpflichtung, dass K&ufern oder Mietern neuer und
bestehender Geb&aude bei Bau, Verkauf oder Vermietung ein Energiezertifikat (nicht

3 "Energy Consumption in Households 1999" EUROSTAT 199f.cit Die untersuchten Lander waren
Albanien, Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Rumaénien,
Slowakische Republik, Slowenien und Polen.
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alter als 5 Jahre) zur Verfugung zu stellen ist. Bei offentlichen Gebauden und
Gebauden mit haufigem Publikumsverkehr sollte eine derartige Zertifizierung
mindestens alle 5 Jahre stattfinden und die Energiezertifikate sind an fir die
Offentlichkeit gut sichtbaren Orten anzubringen. AuRerdem sollen bei 6ffentlichen
Gebauden die empfohlenen Innentemperaturen und ggf. andere Klimaparameter
zusammen mit den tatsédchlich gemessenen Innentemperaturen und Klimaparametern
gut sichtbar angezeigt werden.

Artikel 7 enthalt spezifische Anforderungen fiir eine regelmafdige Inspektion von
Kesseln und Klimaanlagen sowie eine einmalige Inspektion und Prifung der
gesamten Heizungsanlage, wenn die Kessel Giber 15 Jahre alt sind.

Artikel 8 schreibt eine regelméRige Inspektion von Zentralklimaanlagen vor.

Artikel 9 verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einrichtung eines Systems, das
gewahrleistet, dass Zertifizierung und Inspektion von qualifiziertem und
unabhangigem Personal durchgeftihrt werden.

Die Artikel 10 und 11 betreffen das Komitologieverfahren fiir die Anpassung des
Anhangs der vorgeschlagenen Richtlinie an den technischen Fortschritt oder die
Aufnahme kinftiger Normen.

Die Artikel 12 und 13 enthalten die administrativen Bestimmungen des Vorschlags.

Der Anhang zum Richtlinienvorschlag enthélt die wichtigsten Aspekte, die bei der
Berechnung der Energieprofile von Gebauden zu bericksichtigen sind. Er enthalt
weiters Anforderungen fur die Inspektion von Heizkesseln und zentralen
Klimaanlagen.
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2001/0098 (COD)
Vorschlag fur eine
RICHTLINIE DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Uber die Energieprofile von Gebauden

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestitzt auf den Vertrag zur Grindung der Europaischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 175,

auf Vorschlag der Kommissiéh

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschfisses
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regignen

gemaR dem Verfahren nach Artikel 251 EG-Vertfag

in Erwagung nachstehender Grinde:

(1) Nach Artikel 6 EG-Vertrag mussen die Erfordernisse des Umweltschutzes bei der
Festlegung und Durchfihrung der Gemeinschaftspolitiken und -maflRnahmen
einbezogen werden.

(2)  Zu den natirlichen Ressourcen, auf deren umsichtige und rationelle Verwendung in
Artikel 174 EG-Vertrag Bezug genommen wird, gehdren MineralGlerzeugnisse,
Erdgas und feste Brennstoffe, die wichtige Energiequellen darstellen, aber auch die
grofl3ten Verursacher von Kohlendioxidemissionen sind.

(3) Die Steigerung der Energieeffizienz ist wesentlicher Bestandteil der politischen
Strategien und Maflinahmen, die zur Erfullung der Auflagen des Kyoto-Protokolls
erforderlich sind, und sollte in jedes politische Konzept zur Erfullung weiterer
Verpflichtungen einbezogen werden.

(4) Die Steuerung der Energienachfrage ist ein wichtiges Instrument fur die
Gemeinschaft, um auf den globalen Energiemarkt und damit auf die mittel- und
langfristige Sicherheit der Energieversorgung Einflu zu nehmen.

(5)  In seinen SchluRfolgerungen vom 30. Mai 2000 und vom 5. Dezember20i0igte
der Rat den Aktionsplan der Kommission zur Verbesserung der Energieeffizienz und
forderte spezifische MaRnahmen fir den Gebaudebereich.

35
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Der Wohn- und der Dienstleistungssektor, der im wesentlichen aus Gebauden besteht,
ist fur Uber 40 % des Endenergieverbrauchs in der Gemeinschaft verantwortlich; da

dieser Sektor in der Expansion begriffen ist, werden auch sein Energieverbrauch und

somit seine Kohlendioxidemissionen steigen.

Die Richtlinie 93/76/EWG vom 13. September 1993 zur Begrenzung der
Kohlendioxidemissionen durch eine effizientere Energienutzung (SAVBach der

die Mitgliedstaaten Programme zur Energieeffizienz fur den Gebaudebereich
entwickeln, durchfiihren und Gber diese Programme Bericht erstatten sollen, fuhrt jetzt
zu ersten spirbaren Ergebnissen. Ein ergéanzendes Rechtsinstrument ist jedoch
erforderlich, um konkretere MalRnahmen im Hinblick auf das grof3e ungenutzte
Potenzial fur Energieeinsparungen und die starken Diskrepanzen zwischen den
Erfolgen der Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet festzulegen.

Nach der Richtlinie 89/106/EW& zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte sind Bauwerke und
ihre Anlagen und Einrichtungen fir Heizung, Kihlung und Luftung derart zu
entwerfen und auszufiihren, dass unter Berucksichtigung der klimatischen
Gegebenheiten des Standortes und der Bedurfnisse der Bewohner der
Energieverbrauch bei ihrer Nutzung gering gehalten wird.

Die Energieprofile von Gebauden sollten nach einer Methode berechnet werden, bei
der zusatzlich zur Warmedammung auch andere Faktoren von wachsender Bedeutung
einbezogen werden, z.B. Heizungssysteme/Klimaanlagen, Nutzung erneuerbarer
Energietrdger und Konstruktionsart des Geb&udes. Ein gemeinsamer Ansatz bei
diesem Prozel3 und der Einsatz von qualifiziertem Personal werden dazu beitragen,
gleiche Bedingungen fur die Anstrengungen in den Mitgliedstaaten bei
Energieeinsparungen im Geb&dudesektor zu schaffen und fur die kinftigen Besitzer
oder Nutzer auf dem europaischen Immobilienmarkt hinsichtlich der Energieprofile
Transparenz zu gewébhrleisten.

Gebaude haben Auswirkungen auf den langfristigen Energieverbrauch; daher sollten
neue Geb&ude bestimmten Mindestanforderungen an die Energieprofile gentigen, die
auf die klimatischen Verhaltnisse vor Ort zugeschnitten sind. Da die Moglichkeiten
alternativer Energieversorgungssysteme in der Regel nicht voll ausgeschopft werden,
ist eine systematische Priifung der Einsetzbarkeit solcher Systeme in neuen Gebauden
ab einer bestimmten Gro3e zweckmal3ig.

Auch grol3ere Renovierungen bestehender Gebéude ab einer bestimmten Grél3e sollten
als Gelegenheit fur kosteneffektive Malinahmen zur Verbesserung der Energieprofile
betrachtet werden.

Durch objektive Informationen Uber die Energieprofile von Gebauden bei Bau,
Verkauf und Vermietung wird die Energiezertifizierung zu mehr Transparenz am
Immobilienmarkt beitragen und dadurch Investitionen in Energieeinsparungen fordern.
Sie sollte auch den Einsatz von Anreizsystemen erleichtern. Behérdengebaude und
Gebaude mit starkem Publikumsverkehr sollten durch Einbeziehung von Umwelt- und

39

40
41

Schluf3folgerungen des Rates 8835/00 (30. Mai 2000) und Schluf3folgerungen des Rates 14000/00 (5.
Dezember 2000).

ABI. L 237 vom 22.09.1993, S. 28.

ABI. L 40 vom 11.02.1989, S. 12.
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(13)

(14)

(15)

(16)

Energieaspekten ein  Vorbild geben und daher einer regelmaligen
Energiezertifizierung unterliegen. Die Unterrichtung der Offentlichkeit tber die
Energieprofile sollte durch Anbringung der Energiezertifikate an gut sichtbaren
Stellen unterstutzt werden. AufRerdem durfte die Angabe der offiziell empfohlenen
Raumtemperaturen zusammen mit der tatsédchlich gemessenen Temperatur einem
ineffizienten Betrieb von Heizsystemen, Klima- und Beliftungsanlagen vorbeugen.
Dadurch wird die Verschwendung von Energie vermieden und dazu beigetragen, ein
angenehmes Raumklima (thermische Behaglichkeit) im Verhéltnis zum jeweiligen
AuRRenklima zu gewahrleisten.

Die regelmallige Wartung von Heizungskesseln und Zentralheizungssystemen durch
qualifiziertes Personal trdgt zu einem korrekten Betrieb gemall der
Produktspezifikation bei und gewahrleistet damit eine optimale Leistung aus
Okologischer, sicherheitstechnischer und energetischer Sicht. Eine unabhéngige
Prifung der gesamten Heizungsanlage ist angebracht, wenn eine Erneuerung auf
Grundlage der Kosteneffektivitat in Betracht kommt.

Gemal den Prinzipien der Subsidiaritdt und der Verhaltnismafigkeit im Sinne von
Artikel 5 EG-Vertrag sollten auf Gemeinschaftsebene allgemeine Grundsatze fur ein
System der Normen und Ziele fir Energieprofile festgelegt werden; die detaillierte
Umsetzung sollte jedoch den Mitgliedstaaten Uberlassen bleiben, um jedem
Mitgliedstaat die Mdglichkeit zu geben, entsprechend seiner jeweiligen Situation das
optimale System zu wéhlen. Diese Richtlinie beschréankt sich auf die zur Erreichung
dieser Ziele erforderlichen Mindestvorschriften und geht nicht Uber das dazu
erforderliche Mal} hinaus.

Es sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen, damit die Methode zur Berechnung
der Energieprofile von Gebauden rasch an den technischen Fortschritt und an kinftige
Entwicklungen der Normung angepalf3t werden kann.

Da zur Umsetzung dieser Richtlinie Mal3hahmen von allgemeiner Tragweite gemar
Artikel 2 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung
der Modalitaten fur die Ausibung der der Kommission ubertragenen
Durchfithrungsbefugnis$eerforderlich sind, soliten diese Manahmen nach dem in
Artikel 5 des genannten Beschlusses vorgesehenem Regelungsverfahren beschlossen
werden.

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Hiermit wird ein gemeinsamer Rahmen geschaffen, um die Verbesserung der Energieprofile
von Gebéauden in der Gemeinschaft unter Berlicksichtigung der jeweiligen klimatischen und
lokalen Bedingungen zu unterstitzen. Diese Richtlinie enthalt Anforderungen hinsichtlich:

(@)

b)

des allgemeinen Rahmens fir eine gemeinsame Methode zur Berechnung der
integrierten Energieprofile von Gebauden,

der Anwendung von Mindestnormen fur die Energieprofile neuer Gebaude,

42

ABI. L 184 vom 17.07.1999, S. 23.
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der Anwendung von Mindestnormen fir die Energieprofile grof3er bestehender
Gebaude, die einer umfassenden Renovierung unterzogen werden sollen,

der Energiezertifizierung von Gebéuden und o6ffentlichen Gebauden, der gut
sichtbaren Anbringung dieser Zertifikate und sonstiger einschlagiger Informationen
sowie

regelmaldiger Inspektionen von Kesseln und Zentralheizungsanlagen in Gebauden

und einer Uberpriifung der gesamten Heizungsanlage, wenn deren Kessel alter als 15
Jahre sind.

Artikel 2

Fir die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen:

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

Gebaude:Gebaude als Ganzes oder, im Wohnungsbereich, Teile des Gebaudes, die
als eigene Nutzungseinheiten, z.B. Wohnungen oder Doppelhaushéliten, konzipiert
wurden;

Energieprofil eines Gebaudes&esamtenergieeffizienz eines Gebaudes, dargestellt
durch einen oder mehrere numerische Indikatoren, die unter Bertucksichtigung von
Warmedammung, Installationskennwerten, Bauart und Lage, Eigenenergieerzeugung
und anderer EinfluRR3faktoren fur den Nettoenergiebedarf berechnet wurden;

Mindestnorm  fir das  Energieprofii eines  Gebaudesvorgegebene
Mindestanforderung fur die Energieprofile von Gebauden;

Zertifikat Uber das Energieprofil eines Gebaudefiziell anerkanntes Zertifikat, in
dem das Ergebnis der Berechnung des Energieprofils eines Geb&udes nach der im
Anhang festgelegten Methode festgehalten ist;

offentliche Gebaude Behtrdengebaude oder Gebaude, die von der breiten
Offentlichkeit haufig genutzt werden: z.B. Schulen, Krankenhauser, Geb&aude von
Einrichtungen des Offentlichen Verkehrs, Sporthallen, Hallenb&der und
Einzelhandelsgebaude tber 1000 m2;

KWK (Kraft-Warme-Kopplung)gleichzeitige Umwandlung von Primarenergie in
mechanische oder elektrische Energie und Wéarme;

Klimaanlage Anlage zur Kiihlung und Konditionierung der Umgebungsluft;

Kessel kombinierte Einheit aus Gehause und Brenner zur Abgabe der
Verbrennungswéarme an Wasser;

Nennleistung (in kW) maximale Warmeleistung, die vom Hersteller fir den
kontinuierlichen Betrieb angegeben und garantiert wird bei Einhaltung des von ihm
angegebenen Wirkungsgrades;

Wirkungsgrad (in %) Verhaltnis zwischen der an das Wasser im Heizungssystem

abgegebenen Warme und dem Produkt aus dem Heizwert bei konstantem
Brennstoffdruck und dem Verbrauch (= Brennstoffmenge pro Zeiteinheit);
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(11) WarmepumpeAnlage zur Einspeisung von Umgebungswarme in eine kontrollierte
Umgebung.

Artikel 3

Die Mitgliedstaaten beschlieRen eine Methode zur Berechnung der Energieprofile von
Gebéauden, deren allgemeiner Rahmen im Anhang festgelegt ist. Diese Methode wird gemali
dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten Verfahren weiter entwickelt und verfeinert.

Das Energieprofil eines Gebaudes ist transparent und leicht verstandlich anzugeben und kann
einen Indikator fur CO2-Emissionen beinhalten.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen MaRnahmen, um sicherzustellen, dass neue

Gebaude, die regelmallig genutzt werden sollen, Mindestnormen fir Energieprofile erfillen,

die nach der im Anhang festgelegten Methode berechnet wurden. Diese Mindestnormen
sollten allgemeine Anforderungen an das Innenraumklima bericksichtigen, um maogliche

negative Nebenwirkungen, wie unzureichende Beliiftung, zu vermeiden Diese Normen sind

mindestens alle 5 Jahre zu aktualisieren, um dem technischen Fortschritt im Geb&udebereich
Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten konnen historische Geb&dude, provisorische

Gebaude, Industrieanlagen, Werkstatten und nicht fir regulare Wohnzwecke genutzte
Wohngebaude von dieser Regelung ausnehmen.

Fir neue Geb&dude mit einer Gesamtgrundfliche iiber 1080 gewahrleisten die
Mitgliedstaaten, dass die technische, 6kologische und wirtschaftliche Einsetzbarkeit
dezentraler Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von erneuerbaren Energietragern,
KWK, Fernheizung oder unter bestimmten Voraussetzungen Warmepumpen vor Erteilung der
Baugenehmigung geprtft wird. Das Ergebnis einer solchen Prifung ist allen Interessierten zur
Stellungnahme vorzulegen.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen MalRnahmen, um sicherzustellen, dass die
Energieprofile bestehender Gebaude mit einer Gesamtgrundflache tber 100feim
Renovierungen an die Mindestnormen fir Energieprofile angepal3t werden, so weit dies
technisch mdglich und mit kostenwirksamen Investitionen verbunden ist, d.h. Zusatzkosten,
die auf der Grundlage der aktuellen durchschnittlichen Zinssatze innerhalb von 8 Jahren durch
die erreichten Energieeinsparungen wieder ausgeglichen werden kénnen.

Dies gilt fur alle Falle, in denen die Gesamtkosten der Renovierung tber 25 % des derzeitigen
Versicherungswertes des Gebaudes betragen.

Artikel 6

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dem potentiellen K&aufer oder Mieter eines
Gebaudes bei Bau, Verkauf oder Vermietung ein Zertifikat Uber das Energieprofil
vorgelegt wird, das nicht alter ist als 5 Jahre.

Die Mitgliedstaaten konnen historische Gebaude, provisorische Geb&ude,
Industrieanlagen, Werkstatten und nicht fir Wohnzwecke genutzte Wohngebaude
von dieser Regelung ausnehmen.
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2. Das Zertifikat Gber das Energieprofil muss dem kiinftigen Nutzer alle einschlagigen
Informationen liefern. Es sollte Referenzwerte wie giltige Rechtsnormen und beste
Praktiken enthalten, um einen Vergleich und eine Beurteilung des Energieprofils des
Gebaudes zu ermdglichen. Das Zertifikat sollte auch Empfehlungen fir die
Verbesserung des Energieprofils enthalten.

3. Die Mitgliedstaaten verlangen fur Offentliche Gebdude die Anbringung eines
hochstens 5 Jahre alten Zertifikats Uber das Energieprofil an einer fur die
Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle.

Fur offentliche Gebaude sind aul3erdem folgende Informationen deutlich sichtbar
anzugeben:

a) der Bereich der von den Behdrden fur den jeweiligen Gebaudetyp empfohlenen
Innentemperaturen und bei Bedarf weitere relevante Klimaparameter wie z.B.
relative Luftfeuchtigkeit,

b) die tatsédchliche Innentemperatur und sonstige relevante Klimaparameter mit
Hilfe geeigneter Gerate.

Artikel 7

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen MaRnahmen, um die regelméRige
Inspektion von Heizkesseln mit einer Nennleistung von mehr als 10 kW zu
gewabhrleisten. Die Anforderungen an eine solche Inspektion sind im Anhang
erlautert. Diese Anforderungen sollen gemald dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten
Verfahren weiter entwickelt und verfeinert werden.

Artikel 8

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Mal3nahmen, um die regelmafige Inspektion
von zentralen Klimaanlagen mit einer Kihlleistung tber 12 KW zu gewéhrleisten. Die

Anforderungen an eine solche Inspektion sind im Anhang erlautert. Diese Anforderungen
sollen gemald dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten Verfahren weiter entwickelt und
verfeinert werden.

Artikel 9

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Zertifizierung von Gebauden und die Inspektion
von Heizungs- und Klimaanlagen von qualifiziertem und unabhangigem Personal
durchgefuhrt wird.

Artikel 10

Etwaige Anderungen zur Anpassung des Anhangs dieser Richtlinie an den technischen
Fortschritt sind gemal’ dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten Verfahren zu beschliel3en.
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Artikel 11

1. Die Kommission wird unterstitzt durch den nach Artikel 10 der Richtlinie
92/75/EWG® des Rates eingesetzten AusschuB, nachstehend "der AusschuR"
genannt, dem Vertreter der Mitgliedstaaten angehdren und in dem ein Vertreter der
Kommission den Vorsitz flihrt.

2. Bei Bezugnahme auf diesen Absatz findet das in Artikel 5 des Beschlusses
1999/468/EG festgelegte Regelungsverfahren in Ubereinstimmung mit den Artikeln
7 und 8 des genannten Beschlusses Anwendung.

3. Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG vorgesehene Frist betragt
drei Monate.
Artikel 12
1. Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und

Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spatestens bis zum 31. Dezember
2003 nachzukommen.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in diesen
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veroéffentlichung auf
diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser
Bezugnahme.

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der innerstaatlichen
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet
erlassen haben.

Artikel 13

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung Amtsblatt der
Europaischen GemeinschaftenKratft.

Artikel 14
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Brussel, den
Fir das Europaische Parlament Fir den Rat
Die Préasidentin Der Prasident
43 ABI. L 297 vom 13.10.1992, S. 16.
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ANHANG

A) Rahmen fiir die Berechnung der Energieprofile von Gebauden (Artikel 3)

1.

Bei der Methode zur Berechnung der Energieprofile von Gebauden werden folgende
Aspekte einbezogen:

a. Warmedammung (der Geb&udehille und der Einrichtungen)
b.  Heizungsanlage und Warmwasserversorgung

c. Klimaanlage

d. Beluftungssystem

e. Beleuchtung

f. Lage und Ausrichtung von Hausern und Wohnungen

Bei der Berechnung sollte der gunstige Einflu3 folgender Aspekte bertcksichtigt
werden:

a. Solarsysteme und andere Systeme zur Erzeugung von Warme und Elektrizitat
auf der Grundlage erneuerbarer Energietrager

b.  Elektrizitatsgewinnung durch KWK und /oder Fernheizungssysteme

Gebaude sind fur die Zwecke dieser Berechnung mindestens folgenden Kategorien
zuzuordnen:

a. Einfamilienhauser verschiedener Bauarten

b.  Mehrfamilienhauser

c. Bilrogebaude

d. Gebaude des Bildungswesens

e. Krankenhauser

f. Hotels und Restaurants

g. Gebaude des Grol3- und Einzelhandelssektors

h.  sonstige Arten energieverbrauchender Geb&ude.

B) Anforderungen fiur die Inspektion von Heizkesseln (Artikel 7)

Die

Inspektion muss sich auf den Energieverbrauch und die Begrenzung der

Kohlendioxidemissionen erstrecken.

Kessel mit einer Nennleistung von mehr als 100 kW sollen mindestens alle 2 Jahre einer
Inspektion unterzogen werden.
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FUr Heizungsanlagen mit Kesseln mit einer Nennleistung tber 10 kW, die Uber 15 Jahre alt
sind, treffen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Malinahmen fiir eine einmalige Inspektion
der gesamten Heizungsanlage. Auf der Grundlage dieser Inspektion, die auch die Prifung der
Kesseleffizienz bei Voll- und bei Teillast und der Kesseldimensionierung im Verhéaltnis zu
den Heizungsanforderungen des Geb&udes umfaldt, geben die zustdndigen Behdrden den
Nutzern Empfehlungen im Hinblick auf den Austausch der Kessel oder Alternativiosungen.

C) Anforderungen fir die Inspektion von zentralen Klimaanlagen (Artikel 8)

Die Inspektion von zentralen Klimaanlagen muss sich auf den Energieverbrauch und die
Begrenzung der Kohlendioxidemissionen erstrecken.

Auf der Grundlage dieser Inspektion, die auch die Prifung der Anlage bei Voll- und bei
Teillast und der Anlagendimensionierung im Verhéltnis zum Kuhlbedarf des Gebaudes
umfal3t, geben die zustandigen Behdrden den Nutzern Empfehlungen fir den Austausch der
Klimaanlage oder Alternativiosungen.

29



	Anfang
	BEGRÜNDUNG
	1. Einleitung
	2. Ziel und Geltungsbereich der vorgeschlagenen Richtlinie
	3. Energieverbrauch im Gebäudesektor
	4. Potenzielle Einsparungen durch Energieeffizienzmaßnahmen im Gebäudesektor
	4.1 Umfang der Initiative
	4.2 Globales Einsparungspotenzial
	4.3 Einsparungspotenzial durch Verbesserungen der Gebäudehülle
	4.4 Einsparpotenzial bei Kesseln
	4.5 Einsparpotenzial bei anderen fest installierten Ausrüstungen
	4.6 Potenziale für umweltfreundliche Energieerzeugung
	4.7 Einsparpotenziale bei Gebäudeauslegung und -ausrichtung: die bioklimatische Dimension

	5. Begründung für Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene
	5.1 Derzeitiger politischer Kontext
	5.2 Wirkungsverstärkung durch Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene
	5.3 Bedeutung der Initiative für die Beitrittsländer

	6. Inhalt des Vorschlags

	Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Energieprofile von Gebäuden
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3
	Artikel 4
	Artikel 5
	Artikel 6
	Artikel 7
	Artikel 8
	Artikel 9
	Artikel 10
	Artikel 11
	Artikel 12
	Artikel 13
	Artikel 14

	ANHANG
	A) Rahmen für die Berechnung der Energieprofile von Gebäuden (Artikel 3)
	B) Anforderungen für die Inspektion von Heizkesseln (Artikel 7)
	C) Anforderungen für die Inspektion von zentralen Klimaanlagen (Artikel 8)


